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  Neue Schwerpunkte  

Jahresabschluss in 
Corona-Zeiten 

sen. Zum Beispiel durch eine neue Be-
wertung in der Bilanz.“ Tatsachen, die 
erst nach dem Bilanzstichtag eintreten, 
die Verhältnisse im Unternehmen zu-
künftig, aber langfristig verändern, wie 
etwa Auswirkungen von Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, 
sind in der Bilanz grundsätzlich nicht zu 
berücksichtigen. Aber auch hier gibt es 
Einschränkungen, wie Christoph Denk 
betont: „Diese sogenannten wertbeein-
flussenden Tatsachen müssen in Art und 
Auswirkungen für das Unternehmen im 
Anhang der Bilanz angegeben werden.“

Bewertung von Förderungen
Im Zuge der Corona-Pandemie hat die 
Bundesregierung eine Palette an Maß-
nahmen auf den Weg gebracht, um den 
Unternehmen das wirtschaftliche Über-
leben in der Pandemie zu sichern. Eines 
dieser Instrumente ist der Fixkostenzu-
schuss. Er dient der Erhaltung der Zah-

Die COVID-Pandemie stellt 
die Unternehmen auch im 
Bezug auf die Erstellung 
des Jahresabschlusses vor 
neue Herausforderungen. 
Worauf jetzt zu achten ist. 

Diese virtuelle Fachtagung zeigt in 
praxisgerechter Form, präsentiert 
durch vier Top-Referenten, 
mit welchen Änderungen und 
Dauerthemen in der Buchhaltung 
und Bilanzbuchhaltung 2021 
zu rechnen ist. Sie erhalten 
kompakt aufbereitet umfassende, 
verständliche und topaktuelle 
Informationen ganz bequem und 
sicher.
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lungsfähigkeit und soll heimischen Un-
ternehmen, die durch die Corona-Krise 
Umsatzausfälle zu verkraften haben, 
über Liquiditätsengpässe hinweghel-

fen. Christoph Denk dazu: „Grundsätz-
lich besteht auf diesen Zuschuss kein 
Rechtsanspruch. Sollte im Zeitrahmen 
der Bilanzerstellung die entsprechende 
Bewilligung einlangen, ist sie rückwir-
kend in der Bilanz zu erfassen. Relevant 
ist also der Zeitpunkt der Bewilligung, 
nicht der Auszahlung.“ Dasselbe gilt für 
die COVID-19-Investitionsprämie. Sie 
soll heimische Unternehmen dazu ani-
mieren, langfristig in die Sicherung der 
Betriebsstätten, der Arbeitsplätze und 
der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit 
zu investieren. Gefördert werden sie-
ben Prozent der Investitionskosten, bei 
Investitionen in den Bereichen Digita-
lisierung, Ökologisierung und Gesund-
heit sind es 14 Prozent. Auch die bereits 
in der dritten Phase befindliche Kurzar-
beit (siehe Seiten 8 und 9) gehört zu 
diesen Maßnahmen. Auch hier gibt es 
keinen Rechtsanspruch, deshalb kann 
erst bei Vorliegen der Bewilligung im 

Aufstellungszeitraum eine rückwirken-
de Erfassung zum Bilanzstichtag vorge-
nommen werden. 

Wirtschaftlicher Ausblick
In Zeiten, in denen sich die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen schon fast 
wöchentlich ändern können, kommt 
der Going-Concern-Annahme eine 
besondere Bedeutung zu. Dabei muss 
das Management bei Bilanzerstellung 
die Möglichkeit der Unternehmensfort-
führung für mindestens zwölf Monate 
nach Bilanzstichtag einschätzen kön-
nen. An sich keine neue Sache in der 
Bilanzerstellung, aber: „Gerade auf-
grund der schon getroffenen und even-
tuell noch zu treffenden COVID-Maß-
nahmen sollten die Unternehmen ihre 
Lage-Einschätzungen jetzt besonders 
kritisch treffen“, rät Christoph Denk. 
„Gegebenenfalls müssen Budgets an-
gepasst, diverse Planungen modifi-

Die Corona-Maßnahmen 
können Auswirkungen auf 

die Bilanzerstellung haben.

BILANZBUCHHALTUNG

Selten war die Frage des Bilanz-
stichtages von solcher Relevanz 
wie heuer. Die Maßnahmen der 

Bundesregierung zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie, die Mitte März 2020 
ihren Anfang nahmen, können unmit-
telbaren Einfluss auf die Erstellung der 
Jahresbilanz haben. Das kann übrigens 
auch für Unternehmen mit Bilanzstich-
tag vor diesem Zeitpunkt, etwa dem 
31.12.2019, gelten. „Grundsätzlich 
ist aufgrund des Stichtagsprinzips eine 
Berücksichtigung von Corona-Maßnah-
men zum Abschlussstichtag 31.12.2019 
nicht zulässig“, weiß Wirtschaftsprüfer, 
Universitätslektor und WIFI-Lehrbeauf-
tragter Dr. Christoph Denk. „Allerdings 
ist zu beachten, dass wertaufhellende 
Erkenntnisse, also Informationen, die 
erst nach dem Abschlussstichtag be-
kannt werden, aber neue Aufschlüsse 
über gewisse Verhältnisse zum Stichtag 
nahelegen, berücksichtigt werden müs-
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„Gerade jetzt sollten 
Unternehmen ihre Lage-
Einschätzung besonders 

kritisch treffen.“
Dr. Christoph Denk 

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer  
und WIFI-Lehrbeauftragter 

ziert, verschiedene Planungsszenarien 
erstellt und öffentliche Maßnahmen 
berücksichtigt werden.“ Natürlich kön-
nen gerade in Zeiten wie diesen von 
niemandem hellseherische Fähigkei-
ten verlangt werden, betont Christoph 
Denk. „Umso wichtiger ist für die Fort-
führungsprognose die Einbeziehung al-
ler zum Abschlusszeitpunkt bekannten 
Informationen und die klare Dokumen-
tation aller relevanten Fakten im An-
hang beziehungsweise im Lagebericht 
der Bilanz, wie man zu dieser Einschät-
zung kommt.“ Die COVID-Situation 
stellt auch und gerade für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in Buch-
haltung und Bilanzbuchhaltung eine 
große Herausforderung dar. Christoph 
Denk: „Deshalb werden wir alle dies-
bezüglich relevanten Themen im Semi-
nar ,Neuerungen und Dauerbrenner in 
Buchhaltung und Bilanzbuchhaltung‘ 
des WIFI Steiermark behandeln.“   
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